
Das Schneeglöckchen

«Dort, auf der Erde im Sonnenschein, 
da hat das Schneeglöckchen bei sich gedacht: 
Da scheint die Sonne, es regnet sacht, 
möchte ich wieder ein Blümelein sein.» 

Still liegt es drin, macht die Augen zu. 
hat sich das Schneeglöckchen gar gut versteckt. 
Schlummert schon lange in süßer Ruh. 
Tief in der Erde vom Schnee bedeckt, 
 
 
 
 
 
Hört ihr es läuten? Das klingt aber fein, 
seht, wie fest es auf den Beinen steht. 
Schneeglöckchen reckt sich – guckt aus dem Beet, 
Schneeglöckchen läutet den Frühling ein.
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Still liegt es drin, macht die Augen zu. 
hat sich das Schneeglöckchen gar gut versteckt. 
Schlummert schon lange in süßer Ruh. 
Tief in der Erde vom Schnee bedeckt, 
 
 
 
 
 
Hört ihr es läuten? Das klingt aber fein, 
seht, wie fest es auf den Beinen steht. 
Schneeglöckchen reckt sich – guckt aus dem Beet, 
Schneeglöckchen läutet den Frühling ein.

«Dort, auf der Erde im Sonnenschein, 
da hat das Schneeglöckchen bei sich gedacht: 
Da scheint die Sonne, es regnet sacht, 
möchte ich wieder ein Blümelein sein.» 

Das Schneeglöckchen
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

In dieser Ausgabe:  
 Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde  

Elsterheide  
• Bekanntmachung öffentlicher Gemeinderatssitzungen der 

Gemeinde Elsterheide 
• Bekanntmachung der Beschlüsse der 5. Sitzung des Ge-

meinderates der Gemeinde Elsterheide vom 17.12.2019 
• Bekanntmachung zur Festsetzung der Grundsteuern für 

das Kalenderjahr 2020 
• Bekanntmachung zur Festsetzung der Hundesteuer für 

das Kalenderjahr 2020 
• Bekanntmachung über die öffentliche Auslage des Entwur-

fes zum Bebauungsplan „Wohnbebauung am Westrand-
graben – 1. Änderung“ im OT Nardt (Textbebauungsplan) 

• Jagdgenossenschaft Neuwiese/Bergen/Nardt 
• Einladung zur Mitgliederversammlung am 26.03.2020 

• Jagdgenossenschaft Bluno/Klein Partwitz 
• Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung am 

27.03.2020 
• Jagdgenossenschaft Geierswalde 

• Einladung zur Mitgliederversammlung am 27.03.2020 
• Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 

• Bekanntmachung der öffentlichen Sprechstunde am 
12.05.2020  

 Öffentliche Bekanntmachungen fremder Ämter,  
Behörden, Institutionen  

 • Landkreis Bautzen, Untere Forstbehörde 
• Informationen zur aktuellen Waldschutzsituation (Borken-

käfer) 
 • Wirtschaftsregion Lausitz GmbH 

• Ihre Ideen sind gefragt! Sächsischer Mitmach-Fonds 
startet in neue Runde 

 • Sächsische Tierseuchenkasse 
• Tierbestandsmeldung 2020 

 • Landratsamt Bautzen 
• Information zum Ticketangebot für Schüler und Auszubil-

dende 
 • GDMcom GmbH 

• Neuverlegung von Kabelschutzrohren von Burg nach 
Lauchhammer im Zeitraum von März - August 2020 

 

 Kultur- und Vereinsnachrichten/Sonstiges 
• Einladung zum Kennenlernen der Musikschule Fröhlich und 

unserem MusiKunde-Unterricht für Kinder ab ca. 3 Jahren 
 • Weihnachtsfeier der Blunoer Senioren 
 • Kinder- und Jugendcamp Naundorf 

• Sommer-Ferien-Abenteuer für Kinder von 6 bis 16 Jahren 
 • Die Gemeindeverwaltung gratuliert Bürgerinnen und Bür-

gern recht herzlich zum Geburtstag und Ehejubiläum in 
den Monaten Dezember 2019 und Januar 2020 

 

Bekanntmachungskästen der einzelnen Ortsteile lt. Satzung 
Ortsteil Bergen Am Anger 36  
Ortsteil Bluno Dorfaue 33 
Ortsteil Geierswalde Landstraße 33 
Ortsteil Klein Partwitz Lindenallee 4 
Ortsteil Nardt Thruneweg 6 
Ortsteil Neuwiese Elstergrund 2 
Ortsteil Sabrodt Dorfstraße 64 
Ortsteil Seidewinkel Zur Friedenseiche 1 
Ortsteil Tätzschwitz Am Wiesengrund 2 
 
 

Öffnungszeiten/Sprechzeiten der Ortsteilverwaltungen 
Ortsteilverwaltung Geierswalde  
jeden 3. Dienstag im Monat von  von 16.00 bis 18.00 Uhr 
Ortsteilverwaltung Sabrodt 
Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr 
Ortsteilverwaltung Tätzschwitz 
14tägig mittwochs  von 17.00 bis 18.00 Uhr 
(Sprechstunden werden durch Aushang bekannt gemacht) 
Ortsteilverwaltung Nardt 
Dienstag  von 17.00 bis 19.00 Uhr 
Ortsteilverwaltung Bluno   
          nach telefonischer Vereinbarung 
Ortsteilverwaltung Klein Partwitz 
          nach telefonischer Vereinbarung  
Öffnungszeiten/Sprechzeiten  
der Gemeindeverwaltung Sitz Bergen 
Montag            13.00 bis 15.00 Uhr 
Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.30 Uhr 
Freitag 09.00 bis 11.30 Uhr   
Dienstzeiten der Gemeindeverwaltung Elsterheide 
Montag      08.00 bis 12.00 Uhr   und 13.00 bis 16.00 Uhr 
Dienstag    08.00 bis 12.00 Uhr   und 13.00 bis 18.00 Uhr 
Mittwoch    08.00 bis 12.00 Uhr   und 13.00 bis 15.30 Uhr 
Donnerstag 08.00 bis 12.00 Uhr   und 13.00 bis 16.00 Uhr 
Freitag       08.00 bis 12.30 Uhr 
 

Gemeinde Elsterheide 
Ortsteil Bergen • Am Anger 36 • 02979 Elsterheide 

Telefon: 03571/4801- 0 • Telefax: 03571/403644 
E-Mail: gemeinde@elsterheide.de 

Internet: www.elsterheide.de 
  
Bürgermeisteramt    
Bürgermeister Dietmar Koark zu erreichen über  
           die Büroleitung 
 
Büroleitung Anja Schütze 03571 4801-0 
 
Registratur Manuela Kempe 03571 4801-28 
 
Hauptamt/Ordnungsamt    
Amtsleiterin Franziska Richter 03571 4801-26 
 
 
Standesamt Gerlinde Lehmann 03571 4801-27 
 
Einwohner- und Meldewesen/Gewerbeamt   
           Erika Fischer 03571 4801-29 
 
Kämmerei    
Kämmerin Stefanie Arndt 03571 4801-21 
 
Kasse Christine Pink 03571 4801-23 
           Franziska Modsching 03571 4801-22 
 
Steuern/Liegenschaften/Pacht 
           Adrienne Urbantke 03571 4801-24  
Bauamt    
Bauverwaltung und  Bauberatung, Straßenrecht, Feuer- und Kata-
strophenschutz, Gewässerschutz und Tourismus  
Matthias Müller 03571 4801-12 
 
Bauleitplanung/Liegenschaften/Kataster/Grundstücksverkehr
           Heidrun Eger 03571 4801-31 
           Claudia Simon 03571 4801-30  
Baubetriebshof Siegbert Bogott 03571 4801-32 
 
 
Bankverbindungen der Gemeinde Elsterheide 

 
Ostsächsische Sparkasse Dresden 

IBAN: DE73 8505 0300 3000 1035 45  
BIC: OSDDDE81XXX 

 
Volksbank Dresden – Bautzen eG 

IBAN: DE98 8509 0000 5520 2610 03  
BIC: GENODEF1DRS 

 Bekanntmachungskästen der einzelnen Ortsteile lt. Bekanntmachungssatzung der 
 Gemeinde Elsterheide vom 22.11.2016, zuletzt geändert am 27.09.2017:
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Elsterheide, 
 
hiermit teilen wir Ihnen den Termin der kommenden ordentlichen Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Elsterheide mit: 
 

Dienstag, den 17. März 2020, 
um 19.00 Uhr 

im Ratssaal der Gemeindeverwaltung, OT Bergen, Am Anger 36. 
 
Die Sitzung ist öffentlich, weiterführend nichtöffentlich. 
 
Die Tagesordnung wird in den Bekanntmachungskästen der einzelnen Ortsteile der Gemeinde Elster-
heide bekanntgegeben. 

 

Bekanntmachung öffentlicher Gemeinderatssitzungen der Gemeinde Elsterheide 

   
 
 
Die Sprechzeiten werden durch den  

Friedensrichter Herrn Frank Lehmann 

jeden 2. Freitag im Monat von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
in der Gemeindeverwaltung in Bergen, Am Anger 36, Raum 1.16 
im kleinen Sitzungsraum durchgeführt. 
Außerhalb der Sprechzeiten können schriftliche Anträge  
an folgende Anschrift gesandt werden: 
Gemeinde Elsterheide • Friedensrichter Herr Frank Lehmann 
Am Anger 36 • 02979 Elsterheide OT Bergen 
E-Mail: frank.lehmann@friedensrichter.de 
Bürger können sich mit folgenden Problemen an uns wenden: 
- bürgerlich-rechtliche Streitigkeiten: z.B. Nachbarschaftsrecht,  
  Schadenersatz, Schmerzensgeldforderung 
- Strafrechtsangelegenheiten: z.B. Beleidigung, Hausfriedens- 
  bruch 

 

 
Sehr geehrte Einwohner, 
wir bitten auch um Beachtung der Informationen des Land-
ratsamtes Bautzen und der Trink- und Abwasserzweckver-
bände. Amtliche Bekanntmachungen finden Sie in den Mittei-
lungsblättern der Ausgabe Kamenz und dem Amtsblatt des 
Landratsamtes. 
 
 

 
 
Ansprechpartner für die Waldbesitzer: 
Zum Forstrevier Elsterheide des Staatsbetriebes Sachsen-
forst, Forstbezirk Oberlausitz gehören folgende Gemarkungen: 
Neuwiese-Bergen, Nardt, Seidewinkel, Tätzschwitz, Bluno, Gei-
erswalde, Sabrodt, Scado, Groß Partwitz, Klein Partwitz. 
Aufgabengebiete:  Beratung und Betreuung der Privat-Kommunal-
waldbesitzer, forsttechnische Betriebsleitung im Kommunalwald, 
Holzvermarktung und Forstförderung 
Ansprechpartner: Revierleiter Herr Erik Bartmann 
Festnetz: 03571/478390 
Mobil: 0173/9616055 
E-Mail: erik.bartmann@smul.sachsen.de 
Dienstsitz: Gemeindeamt Elsterheide, Am Anger 36, Bergen 
Sprechtag: nach telefonischer Vereinbarung 
 
Zum Forstrevier Elsterheide des Kreisforstamtes Bautzen ge-
hören folgende Gemarkungen: 
Neuwiese-Bergen, Nardt, Seidewinkel, Tätzschwitz, Bluno, Gei-
erswalde, Sabrodt, Scado, Groß Partwitz, Klein Partwitz. 
Aufgabengebiete: Forstaufsicht, Forst-/Waldschutz im Privatwald-
Körperschaftswald, Überwachung und Verhütung von Waldbrän-
den, Reitwege-Reitmarken 
Ansprechpartner: Revierleiter Herr Rolf Schlichting 
Festnetz: 03591/5251-68131 
Mobil:  0175/7265507 
E-Mail: rolf.schlichting@lra-bautzen.de 
Dienstsitz: Gemeindeamt Elsterheide, Am Anger 36, Bergen 
Sprechtag: nach telefonischer Vereinbarung 
             
Im Forstrevier Elsterheide liegen Waldflächen der Gemeinden  
Elsterheide, Lauta und Hoyerswerda (teilweise).  

Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbetrieb Oberlausitz,  
Revier Elsterheide

Bibliothek Sabrodt 
jeden Montag von 16:30 bis 18:30 Uhr 
Gemeindehaus Sabrodt (Eingang West), Dorfstraße 64 
 
Bibliothek Bergen 
jeden Montag von 15:30 bis 17:00 Uhr  
im Gebäude der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Elsterheide, Am 
Anger 36 (Eingang über Innenhof) 
 
Bibliothek Bluno 
jeden Mittwoch von 15:30 bis 17:00 Uhr 
im Gebäude der Ortsteilverwaltung Bluno, Dorfaue 33 
 
Bibliothek Geierswalde 
jeden Montag von 16:00 bis 18:00 Uhr 
im Gebäude der Ortsteilverwaltung Geierswalde, Landstraße 33 
 
Bibliothek Klein Partwitz 
jeden Dienstag von 16:15 bis 18:00 Uhr 
im Gebäude der Ortsverwaltung Kl. Partwitz, Lindenallee 4 

Öffnungszeiten der Bibliotheken in den  
Ortsteilen der Gemeinde Elsterheide

Schiedsstelle der Gemeinde Elsterheide

 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDE ELSTERHEIDE



 Beschluss-Nr. 56/19 
Beschluss zum geplanten Verkauf einer touristischen Investitionsfläche im Bebauungsplangebiet „Servicegelände am Geiers-
walder See“  
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsterheide beschließt den Verkauf einer Sondergebietsfläche zur Umsetzung einer touristischen Inves-
tition im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Servicegelände am Geierswalder See“.  
Verkauft werden sollen die Flurstücke 216/51 = 1.060 m² und 320/4 = 221 m² (insgesamt 1.281 m²) der Gemarkung Geierswalde, Flur 1 am 
Promenadenweg 8 zum Preis von 62,00 EUR/m² Grundstücksfläche – insgesamt 79.422,00 EUR – ohne Erschließungskosten.  
Es werden wie üblich die Bauverpflichtungen für den Käufer sowie das Wiederkaufsrecht für die Gemeinde im Notarvertrag zum Grund-
stückverkauf festgelegt.  
Beide Flurstücke liegen im Sondergebiet SO 5 „Strandtourismus“ des gültigen Bebauungsplanes – in Kraft getreten am 01.03.2017 – 
und sind gemäß der Festsetzungen des Bebauungsplanes bebaubar.  
gez. Koark 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Beschlüsse der 5. Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Elsterheide vom 17.12.2019 

Beschluss-Nr. 57/19 
Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ko-
schendamm, Teilbereich 1 am Geierswalder See“ und über 
die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes  
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsterheide beschließt die Auf-
stellung eines Bebauungsplanes nach § 30 Abs. 1 BauGB für den 
in anliegender Karte dargestellten Geltungsbereich (Anlage 1) 
sowie die entsprechende Anpassung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Elsterheide durch ein Änderungsverfahren. 
Für beide Verfahren nach dem BauGB sind Teilflächen der Flurstü-
cke 316/7, 316/11 und 316/13 der Gemarkung Geierswalde, Flur 1 
von insgesamt ca. 10,5 ha betroffen. 
Im Plangebiet soll die Errichtung von Ferienhäusern mit Nebenan-
lagen sowie Versorgungseinrichtungen und Strandbereich zuläs-
sig sein. 
Der Gemeinde liegt diesbezüglich ein Antrag des Zweckverban-
des „Lausitzer Seenland Sachsen“ vom 28.11.2019 vor. Der im 
Mai 2018 endverfasste Masterplan Koschendamm (Kartenauszug 
siehe Anlage 2) soll in einem ersten Schritt planerisch durch die 
verbindliche Bauleitplanung umgesetzt werden. 
Der Flächennutzungsplan ist im Parallelverfahren anzupassen, da 
im wirksamen FNP vom 12.10.2010 die in Rede stehende Fläche 
von Nutzungsdarstellungen ausgenommen ist (siehe Anlage 3). 
Die Kostentragung für die Erstellung der Pläne wird in einem 
städtebaulichen Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Zweck-
verband geregelt. Die Kosten werden entsprechend der jeweili-
gen späteren Flächenverfügung zwischen beiden Partnern aufge-
teilt. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister



Beschluss-Nr. 58/19 
Beschluss über die Satzung zum Bebauungsplan „Erlebnis-
hof Bergen“ 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsterheide beschließt gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB den Bebauungsplan „Erlebnishof Bergen“ in der Fas-
sung von Oktober 2019, bestehend aus den zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen, als Satzung und tritt der Begründung glei-
cher Fassung bei.  
 
Der Bebauungsplan tritt am Tag seiner Bekanntmachung im Amts-
blatt „ElsterheiderINFO“ in Kraft. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 59/19 
Festlegung der Sitzungstermine des Gemeinderates der Ge-
meinde Elsterheide für das I. Halbjahr 2020 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Elsterheide beschließt für das I. 
Halbjahr 2020 folgende Sitzungstermine: 
 
Februar Dienstag, den 04.02.2020 
März   Dienstag, den 17.03.2020 
April    Dienstag, den 21.04.2020 
Mai      Dienstag, den 26.05.2020 
Juni     Dienstag, den 23.06.2020 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 

Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle 
Grundsteuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 2020 die gleiche 
Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. 
Für sie wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2020 gemäß § 
27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) durch öffentliche Be-
kanntmachung mit dem zuletzt veranlagten Betrag festgesetzt. 
 
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung die Rechtswirkung eines schriftlichen Steuerbe-
scheides. 
 
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch 
Eigentümerwechsel eintreten, wird hierüber ein entsprechender 
Grundsteuerbescheid erteilt. 
 
Zahlungsaufforderung: 
Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur Abbuchung der 
Grundsteuer erteilt haben, werden aufgefordert, die Grundsteuer 
2020 – wie im zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt (15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. oder alternativ 01.07.) – zu entrichten. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats 
nach dieser öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Gemeinde Elsterheide schrift-
lich oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
Hinweis: 
Die Einlegung eines Widerspruchs entbindet nicht von der fristge-
rechten Zahlungspflicht. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister 

 
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekanntmachung betrifft alle 
Hundesteuerpflichtigen, die im Kalenderjahr 2020 die gleiche Hun-
desteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. 
Für sie wird die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2020 gemäß 
Satzung der Gemeinde Elsterheide über die Erhebung einer Hun-
desteuer (Hundesteuersatzung) vom 26.06.2001, zuletzt geändert 
am 23.10.2018, durch diese öffentliche Bekanntmachung mit dem 
zuletzt veranlagten Betrag festgesetzt. 
 
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffentlichen Be-
kanntmachung die Rechtswirkung eines Steuerbescheides. 
 
Die Steuersätze für die Hundehaltung bleiben gegenüber dem 
Vorjahr unverändert. Sie betragen für: 
           a)  den ersten Hund:                                   42,00 EUR 
           b)  den zweiten Hund:                                84,00 EUR 
           c)  jeden weiteren Hund:                          168,00 EUR 
           d)  den ersten gefährlichen Hund:           175,00 EUR 
           e)  jeden weiteren gefährlichen Hund:      350,00 EUR 
 
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrundlagen oder durch 
An- und Abmeldungen eintreten, wird hierüber ein entsprechender 
Hundesteuerbescheid erteilt. 
 
Zahlungsaufforderung: 
Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächtigung zur Abbuchung der 
Hundesteuer erteilt haben, werden aufgefordert, die Hundesteuer 
2020 – wie im zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt (15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11. oder alternativ 01.07.) – zu entrichten. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats 
nach dieser öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei der Gemeinde Elsterheide schrift-
lich oder zur Niederschrift einzulegen. 
 
Hinweis: 
Die Einlegung eines Widerspruchs entbindet nicht von der fristge-
rechten Zahlungspflicht. 
 
gez. Koark 
Bürgermeister  

Der oben genannte Entwurf in der Fassung vom 14.01.2020 liegt  
 

vom 24.02.2020 bis einschließlich 23.03.2020 
 
in der Gemeindeverwaltung Elsterheide, OT Bergen, Am Anger 36 
in 02979 Elsterheide, im Sekretariat – Zimmer 1.4 – während fol-
gender Dienstzeiten aus: 
 
Montag         08.00 bis 12.00 Uhr  und  13.00 bis 16.00 Uhr 
 
Dienstag       08.00 bis 12.00 Uhr  und  13.00 bis 18.00 Uhr 
 
Donnerstag   08.00 bis 12.00 Uhr  und  13.00 bis 16.00 Uhr 
 
Freitag          08.00 bis 12.00 Uhr 
 
Während dieser Zeit besteht die Möglichkeit, in den Entwurf des 
Bebauungsplanes einzusehen. Er besteht aus den textlichen Fest-
setzungen und der Begründung. 
 

ElsterheiderINFO Nr. 207 – Jahrgang 2020 – 14. Februar 2020

5

Bekanntmachung zur Festsetzung  
der Grundsteuern für das Kalenderjahr 2020

Bekanntmachung zur Festsetzung  
der Hundesteuer für das Kalenderjahr 2020

Bekanntmachung über die öffentliche  
Auslage des Entwurfes zum Bebauungsplan  

„Wohnbebauung am Westrandgraben – 1. Änderung“ 
im OT Nardt (Textbebauungsplan)
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Die Unterlagen sind auch über das Zentrale Landesportal Bauleit-
planung unter www.buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/sach-
sen/beteiligung/aktuelle-themen einsehbar. 
 
Jedermann kann während der Auslagefrist Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung Elsterheide, 
OT Bergen, Am Anger 36 in 02979 Elsterheide vorbringen. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben (§ 3 Abs. 2 und § 4a Abs. 6 BauGB).  
 
gez. Koark 
Bürgermeister 
 

Hiermit laden wir alle Eigentümer von jagdbaren Grundflächen der 
Jagdgenossenschaft Neuwiese/Bergen/Nardt zur Mitgliederver-
sammlung  

am Donnerstag, den 26. März 2020, 
um 19.00 Uhr 

in die Gaststätte „Zur Linde“, Am Anger 16 in Bergen 
 
recht herzlich ein. 
 
Tagesordnung: 
 
1.        Eröffnung und Begrüßung durch den Jagdvorsteher 
2.        Bestätigung der Tagesordnung 
3.        Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
4.        Rechenschaftsbericht der Pächtersprechers 
5.        Kassenbericht, Bericht Kassenprüfung 
6.        Entlastung des amtierenden Vorstandes/Kassenwartes 
7.        Diskussion, Sonstiges 
 
gez. Detlef Kunze 
Vorstandsvorsitzender der Jagdgenossenschaft 

Zur Versammlung der Mitglieder der Jagdgenossenschaft 
 

am Freitag, den 27. März 2020, 
um 18.30 Uhr 

im Versammlungsraum des Ortsteils Bluno 
 
werden hiermit alle Eigentümer von Grundflächen (Feld, Wiese 
und Wald), die zum gemeinschaftlichen Jagdbezirk Bluno/Klein 
Partwitz gehören und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, 
recht herzlich eingeladen.  
Tagesordnung: 
 
1.        Begrüßung 
2.        Bericht des Vorsitzenden 
3.        Bericht der Pächtergemeinschaft 
4.        Kassenbericht 
5.        Revisionsbericht 
6.        Diskussion 
7.        Entlastung des Vorstandes 
8.        Beschlussfassungen 
 8.1.    Jagdpacht 
 8.2.    Termin Jahreshauptversammlung 2021 
9.         Beschluss zur Durchführung der Wahl des neuen Vorstandes 
 9.1.    Vorschlag und Wahl der Wahlkommission 
 9.2.    Direktwahl im Block oder geheime Wahl mit Wahlzettel 
10.      Wahl des neuen Vorstandes 
11.       Schlusswort 
12.      Gemütliches Beisammensein 
 
gez. Jörg Redlich 
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft 

 
Hiermit werden alle Eigentümer von Grundflächen, die zum ge-
meinschaftlichen Jagdbezirk Geierswalde gehören und auf denen 
die Jagd ausgeübt werden darf, recht herzlich zur 
 

Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft  
Geierswalde 

am Freitag, den 27. März 2020, 
um 19.00 Uhr 

im Versammlungsraum der Ortsteilverwaltung Geierswalde, 
Landstraße 33, 

 
eingeladen. 
 
Tagesordnung: 
1.        Eröffnung und Begrüßung durch den Jagdvorsteher 
2.        Vortragen und Bestätigung der Tagesordnung 
3.        Geschäftsberichte für das Jagdjahr 2019/2020 
           3.1.  Kassenbericht 
           3.2.  Diskussion zum Geschäfts- und Kassenbericht 
           3.3.  Vorstellung des Haushaltsplanes 2020/2021 
4.        Beschlussfassungen 
           4.1.  01/2020 Aussprache und Beschluss zum  
                Haushaltsplan 2020/2021 
           4.2.  02/2020 Aussprache und Beschluss zur Entlastung 
                des Vorstandes und des Kassenwartes 
           4.3.  03/2020 Aussprache und Beschluss über eine Änderung 
                     der Satzung der Jagdgenossenschaft Geierswalde 
                •  Änderung des allgemeinen gemeinschaftlichen 
                Jagdbezirkes der Jagdgenossenschaft Geierswalde 
 
Im Anschluss an den offiziellen Teil findet ein geselliges Schüssel-
treiben statt. 
 
Anmerkung: 
Bei Verhinderung können sich die Eigentümer jagdbarer Grundflä-
chen durch eine volljährige Person vertreten lassen. Für die Ertei-
lung der Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich. 
 
gez. Herbert Woßlick 
Vorsitzender des Jagdvorstandes 
 

 
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. – Regional-
verband Hoyerswerda/Elsterheide – hält 
 

am Dienstag, den 12. Mai 2020, 
in der Zeit von 16.00 bis 17.00 Uhr 

im Ratssaal der Gemeindeverwaltung Elsterheide, 
OT Bergen, Am Anger 36 in 02979 Elsterheide 

 
eine öffentliche Sprechstunde ab. Interessierte Bürgerinnen und 
Bürger können sich zur Arbeit des Volksbundes und über Nachfor-
schungen zu in den Weltkriegen gefallenen oder vermissten Fami-
lienangehörigen informieren. Hierfür sind – soweit vorhanden – 
Nachweise zu den vermissten Angehörigen (Briefe, Personaldoku-
mente etc.) vorzulegen. 
 
gez. Michael Ritter 
Geschäftsführer Regionalverband Hoyerswerda/Elsterheide 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
 
 

Jagdgenossenschaft Neuwiese/Bergen/Nardt

Jagdgenossenschaft Geierswalde

Bekanntmachung der öffentlichen Sprechstunde des 
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  

am 12.05.2020

Jagdgenossenschaft Bluno/Klein Partwitz
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Ihre Ideen sind gefragt!  
Sächsischer Mitmach-Fonds startet in neue Runde

Informationen zur aktuellen Waldschutzsituation  
(Borkenkäfer)

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN FREMDER ÄMTER, BEHÖRDEN, INSTITUTIONEN

 
 
 
Sehr geehrte Waldbesitzer der Gemeinde Elsterheide, 
 
sicher ist Ihnen nicht entgangen, dass derzeit in unseren Wäldern 
viele Bäume absterben. Grund dafür ist eine Massenvermehrung 
von Borkenkäferarten, die sich in den folgenden Jahren fortsetzen 
wird. Allen Waldbesitzern der Gemeinde Elsterheide, die bereits 
davon betroffen waren und sich engagiert, mit viel Mühe und Zeit-
aufwand darum gekümmert haben, die weitere Ausbreitung der 
Käfer zu stoppen, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 
 
Aufgrund der Witterungsverhältnisse und der Tatsache, dass nicht 
alle Waldbesitzer ihren Eigentümerpflichten nachkommen, ist mit 
einer weiteren Ausbreitung der Schadinsekten im Wald zu rechnen. 
 
Bitte seien Sie sich bewusst:  
• Von einer weiteren Ausbreitung des Borkenkäfers und anderer 

Schadinsekten ist vor allem der nächstgelegene Wald betroffen. 
Borkenkäfer können grundsätzlich nur gestresste und krän-
kelnde bzw. verletzte Bäume befallen. Durch die ungünstigen 
Witterungsverhältnisse der letzten zwei Jahre (Trockenheit) ist 
fast jeder Baum in den hiesigen Wäldern geschwächt. Die aus-
schlüpfenden Käfer werden daher vor allem Bäume in der Nähe 
neu befallen. 

• Mit jedem weiteren absterbenden Baum verlieren Sie bei den 
derzeitig schlechten Holzpreisen Geld und Ihr Waldflurstück ver-
liert an Wert. Bäume, die Sie jetzt vor Käferbefall bewahren, kön-
nen Sie später zu besseren Preisen verkaufen. 

• Als Waldbesitzer tragen Sie in besonderem Maße Mitverantwor-
tung für den Waldzustand in den kommenden Jahrzehnten und 
damit Verantwortung für die zukünftigen Generationen in der Ge-
meinde. 

• Kahle Waldflächen müssen durch den Waldeigentümer wieder 
aufgeforstet werden. Das kostet Geld und Zeit und bei der der-
zeitigen Holzmarktsituation können Sie das Geld für eine Auffor-
stung nicht durch Holzverkauf erwirtschaften. 

 
Was ist als nächstes zu tun? 
Sie müssen Befall unbedingt erkennen, bevor wieder neue Käfer 
ausfliegen! Bei Bäumen, die ganz offensichtlich absterben (alle 
Nadeln sind braun, Rinde blättert ab), ist es meistens zu spät und 
mehrere hundert Käfer sind bereits auf der Suche nach neuen 
Bäumen. Befallene Bäume müssen entfernt werden, bevor diese 
Jungkäfer ausfliegen. Dazu müssen Sie den Käferbefall so früh 
wie möglich erkennen. Kontrollieren Sie einmal monatlich und bei 
frühlingshaften Temperaturen einmal wöchentlich auf Befallsmerk-
male wie kleine Löcher in der Rinde, an denen Harz oder Bohr-
mehl austreten kann, sehr lichte, gelbliche Kronen oder abfallende 
Rinde am Stamm. Entfernen Sie besser einen Baum zu viel als 
einen zu wenig! 
 
Sollten durch Sturmereignisse in den nächsten Wochen Bäume 
geworfen oder abgebrochen sein, so müssen diese schnellstmög-
lich aus dem Wald gebracht werden. Sie sind ideale Brutstätten für 
Käfer aller Art – auch für den Fall, dass das Jahr nass und kühl 
werden sollte. Fällen Sie befallene Bäume so schnell wie möglich 
und bringen Sie die Stämme und dicken Kronenteile umgehend 
aus dem Wald! Sollte dies nicht möglich sein, dann können Holz-
polter chemisch behandelt werden, um das Ausfliegen von Käfern 
zu verhindern. Auch das Entrinden von Holz verhindert Käferbrut. 
Die Rinde MÜSSEN Sie anschließend einsammeln und aus dem 
Wald entfernen oder vergraben! Das ist wichtig, denn in den Rin-

denstücken können sich die Larven zu fertigen Käfern entwickeln. 
Das befallene Holz muss Luftlinie mindestens 500 Meter vom 
nächstgelegenen Fichten- oder Kiefernwald gelagert werden oder 
in höchstens 15 Zentimeter lange Stücke zersägt werden. Auch 
die von befallenen Bäumen abgeblätterte Rinde muss eingesam-
melt und aus dem Wald gebracht werden. Dies ist besonders beim 
Befall durch Blauen Kiefernprachtkäfer erforderlich. Sollten Sie die 
Brutbilder der verschiedenen Käferarten nicht zweifelsfrei unter-
scheiden können, dann entfernen Sie sicherheitshalber die abge-
fallene Rinde von allen Käferbäumen aus dem Wald. 
 
Nutzen Sie jetzt die Zeit, sich gut vorzubereiten, denn im Frühjahr 
bleibt Ihnen nur eine kurze Zeitspanne zwischen dem Erkennen 
des Befalls und dem Ausfliegen der neuen Käfer. Klären Sie fol-
gende Fragen: 
• Wissen Sie aktuell genau, wo sich Ihr Wald befindet? Falls nicht, 

suchen Sie Ihr Flurstück vor Ort auf! 
• Wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, Bäume zu fällen und aus 

dem Wald zu bringen, kümmern Sie sich um Hilfe! Sie können 
eine Firma beauftragen. Auch wenn Sie sich die Arbeit selbst zu-
trauen, schätzen Sie ehrlich ein, ob Sie kurzfristig genügend Zeit 
haben werden, sich darum zu kümmern. 

• Haben Sie selbst Verwendung für das Holz? Wenn nicht, dann 
suchen Sie zuverlässige Abnehmer. Dass das Holz schnell aus 
dem Wald transportiert wird, ist genauso wichtig, wie das Fällen 
der befallenen Bäume. Borkenkäfer können sich in Holzstapeln 
leider gut vermehren. 

• Forstfirmen sind derzeit gut ausgelastet. Kümmern Sie sich früh-
zeitig und erkundigen Sie sich, welche Firma welche Dienstlei-
stung übernimmt, z. B. auch für den Fall, dass eine Begiftung 
des befallenen Holzes notwendig wird. 

• Können Sie Fördermittel in Anspruch nehmen? Erkundigen Sie 
sich dazu beim zuständigen Revierleiter des Staatsbetriebes 
Sachsenforst, Herrn Bartmann oder Frau Menzel. 

• Haben Sie sich schon einmal über eine Umgestaltung Ihres Wal-
des Gedanken gemacht? Ihre Fragen zur Eignung unterschiedli-
cher Baumarten beantworten Ihnen Ihre Förster Herr Bartmann 
oder Frau Menzel vom Staatsbetrieb Sachsenforst gern. 

 
gez. Rolf Schlichting 
Revierleiter Untere Forstbehörde Landkreis Bautzen 
 
 
 
 
 
 
Der Freistaat Sachsen vergibt wieder Geld für Ideen von Bür-
gern und Vereinen. Für die Landkreise Bautzen und Görlitz 
stehen 1,7 Millionen Euro Preisgeld bereit.  
 
Sachsen füllt auch 2020 einen Mitmach-Fonds für Ideen von Bür-
gern, Vereinen und Verbänden, die den Strukturwandel mitgestal-
ten wollen. Wie 2019 warten 1,7 Millionen Euro in verschiedenen 
Kategorien auf gute Vorschläge. Zu den bekannten Kategorien 
ReWIR, MINT und „Łužica/Lausitz – žiwa dwurěčnosć/lebendige 
Zweisprachigkeit“ sind die Kategorien Kommunen und Existenz-
gründer in diesem Jahr ausgelobt. Vom 01. Februar bis ein-
schließlich 15. März können Anträge online unter www.mitmach-
fonds-sachsen.de eingereicht werden. 
   
Gestalten Sie mit Ihren kreativen Ideen den Strukturwandel in 
der Lausitz. 
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Sehr geehrte Tierhalter,  
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhal-
ter von Pferden, Rindern, Schweinen, 
Schafen, Ziegen, Geflügel, Süßwas-
serfischen und Bienen zur Meldung 
und Beitragszahlung bei der Sächsi-
schen Tierseuchenkasse gesetzlich 
verpflichtet sind.  
 
Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist Vor-
aussetzung für: 
-          eine Entschädigung im Tierseuchenfall,  
-          für die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Kosten für 
           die Tierkörperbeseitigung, 
-          für die Gewährung von Beihilfen durch die Tierseuchen- 
           kasse.  
 
Der Tierseuchenkasse bereits bekannte Tierhalter erhalten Ende 
Dezember 2019 einen Meldebogen per Post. Sollte dieser bis 
Mitte Januar 2020 nicht bei Ihnen eingegangen sein, melden Sie 
sich bitte bei der Tierseuchenkasse, um Ihren Tierbestand anzu-
geben. 
Tierhalter, welche ihre E-Mail- Adresse bei der Tierseuchenkasse 
autorisiert haben, erhalten die Meldeaufforderung per E-Mail. 
 
Auf dem Meldebogen oder per Internet sind die am Stichtag 1. Ja-
nuar 2020 vorhandenen Tiere zu melden. Sie erhalten daraufhin 
Ende Februar 2020 den Beitragsbescheid. 
 

Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 23 Abs. 5 des 
Sächsischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsge-
setz (SächsAGTierGesG) in Verbindung mit der Beitragssat-
zung der Sächsischen Tierseuchenkasse, unabhängig davon, 
ob Sie Tiere im landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten 
Zwecken halten. 
 
Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei dem für 
Sie zuständigen Veterinäramt hinweisen.  
 
Bitte unbedingt beachten: 
 
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informationen zur 
Melde- und Beitragspflicht, zu Beihilfen der Tierseuchenkasse 
sowie über die Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als 
gemeldeter Tierbesitzer, u. a. Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tier-
bestand der letzten 3 Jahre), erhaltene Beihilfen, Befunde sowie 
eine Übersicht über Ihre bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt ent-
sorgten Tiere einsehen. 
 
Sächsische Tierseuchenkasse 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Löwenstr. 7a 
01099 Dresden 
Tel: 0351 / 80608-0  
Fax: 0351 / 80608-35  
E-Mail: info@tsk-sachsen.de  
Internet: www.tsk-sachsen.de 
 
 

Tierbestandsmeldung 2020
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Am 02. Dezember 2019 trafen sich 54 Seniorinnen und Senioren 
an der weihnachtlich gedeckten Kaffeetafel zu einem gemütlichen 
Nachmittag. 12 Akkordeon- und 4 Melodica-Spieler aus Bluno, Sa-
brodt und Proschim der Musikschule Fröhlich erfreuten uns unter 
Leitung von Ronald Kowalla mit einem tollen weihnachtlichen Pro-
gramm. Bis das warme Abendessen geliefert wurde, plauderten wir 
und lauschten der weihnachtlichen Musik. 
 
Wir danken den fleißigen Helfern, die die Veranstaltung das ganze 
Jahr über vorbereiten und ausführen. 
 
Die Blunoer Senioren 
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Zum 1. August 2019 starteten die 
neuen Ticket-Angebote für Schü-
ler und Auszubildende in Sach-
sen. Das AzubiTicket ist für alle 
Schüler einer berufsbildenden Schule, das Schüler-FreizeitTik-
ket für alle Schüler einer allgemeinbildenden Schule jeweils mit 
Standort in Sachsen erhältlich.  
Die Tickets können im Abo für mindestens zwölf Monate erworben 
werden und sind im jeweiligen Verkehrsverbund gültig. Das Azubi-
Ticket bietet darüber hinaus die Möglichkeit, für weitere Verbund-
gebiete aufgewertet zu werden, bis hin zur Gültigkeit innerhalb 
ganz Sachsens.  
Die Tickets berechtigen zur Nutzung aller Regionalverkehrsmittel 
(Regionalzüge, S-Bahn, Bus, Straßenbahn, im VVO auch Fähren). 
Innerhalb des VVO, VMS und VVV ist sogar die Fahrradmitnahme  
möglich. 
 
 

Wie komme ich an ein AzubiTicket- oder SchülerFreizeitTicket? 
 
Der Abo-Antrag kann bis zum 10. des Vormonats im Servicezen-
trum eines Verkehrsunternehmens im jeweiligen Verkehrsverbund 
abgegeben oder online abgeschlossen werden. Dabei muss der 
Schüler- oder Azubi-Status nachgewiesen werden. Alle Informatio-
nen und Anträge gibt es unter www.deine-jugendtickets.de.  
 
Preise und Gültigkeit  
 
Das SchülerFreizeitTicket ist für 10 Euro im Monat erhältlich und 
gilt an Schultagen ab 14 Uhr, an Wochenenden, Feiertagen und 
den sächsischen Schulferien sogar ganztägig. Wer bereits ab 12 
Uhr mobil sein will holt sich das SchülerFreizeiTicket plus FLEXX 
für monatlich nur 8 Euro mehr.  
Das AzubiTicket gibt es für 48 Euro im Monat mit Gültigkeit im Ver-
bundraum des Schulortes, erweiterbar um benachbarte Verbun-
dräume zu je 5 Euro monatlich: 
 
Verbundraum des Schulortes 48 Euro pro Monat 
+ ein angrenzender Verbundraum 53 Euro pro Monat 
+ zwei angrenzende Verbundräume 58 Euro pro Monat 
+ drei angrenzende Verbundräume 63 Euro pro Monat 
Sachsen und der gesamte MDV-Verbundraum 68 Euro pro Monat 

Information zum Ticketangebot für 
Schüler und Auszubildende

Weihnachtsfeier der Blunoer Senioren Sommer-Ferien-Abenteuer für Kinder  
von 6 bis 16 Jahren

 Kultur- und Vereinsnachrichten/Sonstiges

Das Kinder- und Jugendcamp Naundorf (Mittelsachsen), organi-
siert erlebnisreiche Sommer-Ferien-Abenteuer für Kinder und Ju-
gendliche von 6 bis 16 Jahren. Auf dem abwechslungsreichen 
Programm stehen u. a. Badespaß, Grillabende, Wasser-Fun-
Sportfest, Bowling, Disco, Neptunfest, Lagerfeuer, Kinoabend, 
Fußball, Besuch eines Erlebnisbades, Tischtennis, Minigolf, ein 
Ausflug im Reisebus zur Kids Arena Marienberg, Spiel & Spaß 
und vieles mehr. Die Übernachtung erfolgt in gemütlichen Bun-
galows und Blockhütten mit Doppelstockbetten. Die Kinder er-
wartet ein riesiges Freigelände mit vielen Spielmöglichkeiten! 
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 240,00 € pro Kind und Durchgang 
inklusive Übernachtung, Vollverpflegung, Programm, Eintrittsgel-
der und Rund-um-Betreuung. Geschwister-Rabatte sind möglich. 
An- und Abreise sind selbst zu organisieren. 
 
Termine: 
 
19.07. – 25.07.2020 
26.07. – 01.08.2020 
02.08. – 08.08.2020 
09.08. – 15.08.2020 
16.08. – 22.08.2020 
 
Infos & Anmeldungen: 
 
Telefonisch unter der Rufnummer 03731/215689 oder online unter 
www.ferien-abenteuer.de. 
 
Adresse des Ferienlagers: 
 
Kinder- und Jugendcamp Naundorf, Alte Dorfstr. 60,  
09627 Bobritzsch-Hilbersdorf 
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 Die Gemeindeverwaltung gratuliert Bürgerinnen und Bürgern  
recht herzlich zum Geburtstag und Ehejubiläum 
in den Monaten Dezember 2019 und Januar 2020 

Ortsteil Bergen 

Ursula Thomas                  27.12.1930            89 

Fritz Schindler                   18.01.1933            87 

Regina Kunze                    20.12.1936            83 

Lutz Prims                         24.01.1938            82 

Dieter Schumann              06.12.1946            73 

Monika Schumann            04.01.1948            72 

Karin Fünfstück                 07.12.1949            70 

Fritz Jeschke                     11.01.1950            70 

Renate Scharf                   24.01.1952            68 

Klaus Kampf                      26.01.1956            64 

Petra Euler                        12.01.1961            59 

Ursula und Hans-Jürgen van Beesel  22.12.1961

                                          58. Hochzeitstag 

 

Ortsteil Bluno 

Helmut Kurjo                     06.01.1935            85 

Manfred Kubicki                 03.12.1949            70 

Margit Hannusch               02.01.1950            70 

Gerd Freyt                         11.01.1950            70 

Norbert Thiemig                 23.01.1951            69 

 

Ortsteil Geierswalde 

Elsa Wille                           04.12.1926            93 

Werner Neumann              17.12.1941            78 

Klaus Renner                    28.12.1949            70 

Jürgen Philipp                   17.01.1950            70 

 

Ortsteil Klein Partwitz 

Erich Jurisch                      23.12.1934            85 

Annemarie Milch               03.12.1939            80 

Antje Noack                       16.01.1945            75 

Dr. Dörte Schmiedgen       24.01.1935            85 

Sybille Fiedler                    27.01.1961            59 

 

Ortsteil Nardt 
Hanna Melde                     22.01.1922            98 

Hilde Kirchberg                  11.12.1928            91 

Marianne Wogawa            28.01.1946            74 

Siegfried Hellwig               01.01.1950            70 

Renate Zelmer                  27.01.1958            62 

Bernd Schulz                     21.12.1958            61 

Ruth und Heinz Köhler      03.01.1958            

                                          62. Hochzeitstag 

 

Ortsteil Neuwiese 

Manfred Starosta               06.12.1939            80 

Erika Kasper                      18.12.1939            80 

Hans-Joachim Flidtner      30.01.1940            80 

 

Ortsteil Sabrodt 
Hilda Fischer                     27.01.1925            95 

Gerda Glaser                     07.12.1944            75 

Jutta Köhler                       29.01.1950            70 

 

Ortsteil Seidewinkel 
Anna Ruhner                     31.01.1935            85 

Hans Knetsch                    28.01.1940            80 

Dr. Helmut Kramer            03.12.1944            75 

Eberhard Kirstan               20.01.1953            67 

 

Ortsteil Tätzschwitz 

Eduard Fiebig                    20.12.1934            85 

Gerhard Schulze               02.01.1940            80 

Ilse Weser                         15.01.1940            80 

Karl-Heinz Mrosk               21.12.1949            70 

Karin Polischtschuk           06.01.1950            70 

Petra Zeschke                   07.01.1950            70 
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 Neueindeckungen  Zimmererarbeiten  Reparaturen im Dachbereich
 Steildächer  Dachklempnerarbeiten  Einbau v. Wohnraumdachfenstern
 Flachdächer  Schornsteinkopfsanierung  Montage von Solaranlagen

Innungsfachbetrieb für:
Velux-Partner

Brandenburgplatz 2 • 02991 Lauta
Tel./Fax 035722 31632 
Funk 0171 9515906
ddm.angermann@t-online.de 
www.dachdecker-angermann.de
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Beratungsstelle: Bernd Herzger 
A.-Einstein-Straße 47a 
02977 Hoyerswerda 
Tel.: 03 57 1 - 6 07 94 29 
Bernd.Herzger@vlh.de  
www.vlh-hoyerswerda.de  
Bei Bedarf Hausbesuche

Consulta-Plan
Steuerberatungsgesellschaft mbH

Unsere Leistungen:
· Finanz- und Lohnbuchhaltung

· Jahresabschlüsse aller Rechtsformen
· betriebliche und private Steuererklärungen

· Existenzgründungsberatung

Albert-Einstein-Straße 47a · 02977 Hoyerswerda
Telefon 03571 406781 · Fax 03571 406797
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– eigene Fertigung und Montage –

FENSTER•TÜREN •MARKISEN 
ROLLLADEN •TORE 

aus recycelfähigem Kunststoff  
 

Fa. S. RICHTER GmbH 
02979 Elsterheide OT Neuwiese  

Elstergrund 23 
Tel.: 0 35 71/ 4 24 60

Ihr Service-Partner für ... 
• LKW und PKW 
• Land- und Forsttechnik 
• Kommunaltechnik 
• Anhänger und Aggregate 
• Stahlbau

Schmiedeweg 12  
03130 Spremberg OT Terpe 

Tel. 03564 22 009

www.TRAKLAN.de
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Hauptstraße 50 
02979 Elsterheide 
OT Klein Partwitz 
Mobil: 0162 / 4254555

    Bautischlerei 
Trockenbau 

    Forstdienste 
    Säge-Spaltservice
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